
Schwarzer Stock

Kraichgaustraße

Im Holder

W
ieslocher Straße

Frankenäcker

Wieslocher Straße

Frankenäcker

B 39

SO1

GRZ=0,8

I a

Einzelhandel
Nahversorgung
Discountmarkt

SO2
Einzelhandel

Nahversorgung
Vollsortimentmarkt

SO3
Einzelhandel

Nahversorgung
Drogeriemarkt

SO4

SO1

SO2

SO1SO3

SO1SO4

PG

PG

GF=2.400m² GRZ=0,8

I a
GF=2.000m² GRZ=0,8

II a
GF=1.300m²

Einzelhandel
Nahversorgung

Parkdeck

GRZ=0,9 II

SO5
Einzelhandel

Nahversorgung
Brot- und Backwaren

GRmax=190m²

o
GFmax=190m²

I

SO5

30

8
5

4.5

13

20

18.5

40

11

10.5

19
4.5

21.35

8

4.3

2

K 4170

STADT RAUENBERG
BEBAUUNGSPLAN MIT ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN
"GEWERBEGEBIET FRANKENÄCKER -
3. ÄNDERUNG

TEXTICHE FESTSETZUNGEN
A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 11 Abs. 2 BauNVO)

1.1. Sondergebiet SO 1 „Einzelhandel Nahversorgung Discountmarkt“
Im Sondergebiet SO 1 mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel Nahversorgung Discountmarkt“ ist ein
der örtlichen Nahversorgung dienender Discount-Markt für Nahrungs- und Genussmittel, Drogerie-,
Kosmetik- und Parfümeriewaren zulässig. Zulässig sind weiterhin in Zu- und Unterordnung zu den
genannten Hauptsortimenten auch sonstige Randsortimente
Die maximal zulässige Verkaufsfläche beträgt 1.400 m².
Zulässig sind weiterhin die dem Einzelhandelsgeschäft zugeordneten Nebenanlagen, Stellplätze und
ihre Zufahrten

1.2. Sondergebiet SO 2 „Einzelhandel Nahversorgung Vollsortimentmarkt“
Im Sondergebiet SO 2 mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel Nahversorgung Vollsortimentmarkt“
ist ein der örtlichen Nahversorgung dienender Vollsortiment-Markt für Nahrungs- und Genussmittel,
Drogerie-, Kosmetik- und Parfümeriewaren zulässig. Zulässig sind weiterhin in Zu- und Unterordnung
zu den genannten Hauptsortimenten auch sonstige Randsortimente
Die maximal zulässige Verkaufsfläche beträgt 1.390 m².
Zulässig sind weiterhin
· sonstige nicht wesentlich störenden Dienstleistungsbetriebe
· die den zulässigen Nutzungen zugeordneten Nebenanlagen, Stellplätze und ihre

Zufahrten

1.3 Sondergebiet SO 3 „Einzelhandel Nahversorgung Drogeriemarkt/ Getränkemarkt“
Im Sondergebiet SO 3 mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel Nahversorgung
Drogeriemarkt/Getränkemarkt“ sind zulässig
· Im Obergeschoss ein der örtlichen Nahversorgung dienender Drogeriemarkt für Drogerie-,

Kosmetik- und Parfümeriewaren zulässig. Zulässig sind weiterhin in Zu- und Unterordnung zu den
genannten Hauptsortimenten auch sonstige Randsortimente. Die maximal zulässige
Verkaufsfläche beträgt 530 m².

· im Untergeschoss ein der örtlichen Nahversorgung dienender Getränkemarkt. Die maximal
zulässige Verkaufsfläche beträgt 470 m².

· die den zulässigen Nutzungen zugeordneten Nebenanlagen, Stellplätze und ihre Zufahrten

1.4 Sondergebiet SO 4 „Einzelhandel Nahversorgung Parkdeck“
Im Sondergebiet SO 4 mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel Nahversorgung Parkdeck“ ist ein den
Sondergebieten SO 2 „Einzelhandel Nahversorgung Vollsortimentmarkt“ und SO 3 „Einzelhandel
Nahversorgung Drogeriemarkt/ Getränkemarkt“ zugeordnetes Parkdeck zulässig.

1.5 Sondergebiet SO 5 „Einzelhandel Nahversorgung Brot- und Backwaren“
Im Sondergebiet „SO 5“ mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel, Nahversorgung“ ist ein
Einzelhandel mit dem Hauptsortiment Brot und Backwaren mit einer Verkaufsfläche von bis zu 65 m²
zulässig

Weiterhin zulässig sind ein Café mit einer Gastraumfläche von 50 m² sowie die für die Einrichtungen
erforderlichen Nebenräumen.

Zulässig ist des Weiteren die Erstellung und Nutzung einer Freifläche für eine Außenbewirtung.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 19 BauNVO)
2.1 Die maximal zulässige Gebäudehöhe bestimmt sich als senkrechter Abstand zwischen der Höhe der

Oberkante des Belags der Straße „Frankenäcker“,  gemessen in der Mitte der Fahrbahn am Übergang
zu der im Bebauungsplan festgesetzten privaten Verkehrsfläche, und dem höchsten Punkt der
Dachhaut. Die maximal zulässige Gebäudehöhe beträgt
· im Sondergebiet SO 1   7,50 m
· in den Sondergebieten SO 2, SO 3 und SO 4: 12,00 m
· im Sondergebiet SO 5   5,75 m.

2.2 Im Sondergebiet „SO 1“ darf die festgesetzte Grundflächenzahl für Stellplätze mit ihren Zufahrten bis
zu einer Gesamtzahl von 0,9 überschritten werden.

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
3.1 Die abweichende Bauweise ist entsprechend der offenen Bauweise festgesetzt. Eine Begrenzung der

maximalen Gebäudelänge wird durch die Baugrenze festgesetzt.
3.2 Im Sondergebiet SO 1 kann ausnahmsweise eine Überschreitung der Baugrenzen ausschließlich in

Richtung Westen bzw. Norden durch untergeordnete Gebäudeteile (wie insbesondere Vordächer,
Anbauten, Anlieferungsrampen) auf maximal 30 % der zugehörigen Fassadenlänge um bis zu 3 m
zugelassen werden.

4. Mindestgröße von Baugrundstücken (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)
Die Mindestgröße der Baugrundstücke beträgt 1.200 m².

5. Nebenanlagen, Stellplätze und ihre Zufahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
5.1 Nebengebäude im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO, mit Ausnahme von Einkaufswagenboxen, sind

nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.
5.2 Einkaufswagenboxen, sonstige Nebenanlagen sowie Nebengebäude im Sinne des § 14 Abs. 2

BauNVO können auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen werden.
5.3 Stellplätze und ihre Zufahrten sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche

zulässig.

6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§
9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

6.1 Flächige Dacheindeckungen aus den unbeschichteten Metallen Kupfer, Zink und Blei sind unzulässig.
6.2 Offene Pkw-Stellplätze sind versickerungsfähig auszubilden.
6.3 Für die Außenbeleuchtung dürfen ausschließlich Kaltlichtlampen (umweltfreundliche

Natriumniederdrucklampen oder Lampen mit warm-weißen LEDs) zum Einsatz kommen.

7. Mit Leitungsrecht zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Die privaten Verkehrsflächen werden als mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
zugunsten der im Plangebiet tätigen oder tätig werdenden Leitungsbetreiber festgesetzt.

8. Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie
Bindungen für Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
Die in der Planzeichnung festgesetzten privaten Grünflächen sowie die Flächen zur Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind als Gewerbegebietseingrünung mit
standortgerechten und heimischen Bäumen und Sträuchern gemäß der den Hinweisen beigefügten
Pflanzliste zu bepflanzen. Vorhandene Bepflanzungen sind dauerhaft mit Ersatzverpflichtung zu
erhalten.

Bebauungsplan
 mit örtlichen Bauvorschriften
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B. Hinweise
1. Immissionsschutz

Die Sondergebiete sind hinsichtlich der Lärmemissionen eingeschränkt. Die Einhaltung der
Immissionsrichtwerte in den benachbarten Gebieten ist gegebenenfalls im Genehmigungsverfahren
nachzuweisen.

2. Wasserrechtliche Genehmigungs- und Hinweispflichten
Maßnahmen, bei denen aufgrund der Gründungstiefe mit Grundwasserfreilegung zu rechnen ist, sind
rechtzeitig vor der Ausführung beim Landratsamt, RheinNeckar-Kreis, Wasserrechtsamt, anzuzeigen.
Die Entnahme von Grundwasser zum Zweck der Wasserhaltung bedarf einer wasserrechtlichen
Erlaubnis, die rechtzeitig vor Baubeginn beim Wasserrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises zu
beantragen ist.
Ständige Grundwasserabsenkungen mit Ableitung in die Kanalisation oder in Oberflächengewässer
sind nicht erlaubt.
Wird bei Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser angeschnitten, sind die Arbeiten, die zur
Erschließung geführt haben unverzüglich einzustellen sowie das Landratsamt, Rhein-Neckar-Kreis,
Wasserrechtsamt, zu verständigen.

3. Versickerung von Oberflächenwasser
Von Dachflächen und befestigten Flächen abfließendes Regenwasser ist vorbehaltlich einer
wasserrechtlichen Genehmigung in den angrenzenden Grün- und Freiflächen zu versickern.

4. Bodenschutz
Der Verbleib des Bodens auf dem Baugrundstück (-gebiet) ist, soweit baurechtlich zulässig, einem
Abtransport vorzuziehen. Vor Abtrag des Bodens sollen oberirdische Pflanzteile durch Abmähen
entfernt werden.
Humushaltiger Oberboden (Mutterboden) und kulturfähiger Unterboden sollten beim Aushub getrennt
gelagert und getrennt wieder eingebaut werden. Der Aushub ist auf sichtbare Belastungen (Öl,
Bitumenreste, Müll, Abbruchmaterial, etc.) und auf Fremdgeruch zu prüfen, ggf. sind belastetes und
unbelastetes Material zu trennen, und das belastete Material ordnungsgemäß zu entsorgen.
Bodenbelastungen, bei denen Gefahr für die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sachwerte oder
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden können, sind dem
Landratsamt zu melden.
Die Lagerung des humushaltigen Oberbodens (Mutterboden) sollte bis max. 2 m Höhe erfolgen. Auf
Schutz vor Vernässung sollte geachtet werden.
Anfallende Baustellenabfälle (z.B. Folien, Farben u.a.) und nichtmineralischer Bauschutt sind
ordnungsgemäß zu entsorgen und dürfen nicht als An- bzw. Auffüllmaterial (Mulden, Baugrube,
Arbeitsgraben etc.) benutzt werden (§CI3 und 4 AbfG). Mineralischer Bauschutt ist einer
Wiederverwertung zuzuführen (Recycling).
Für nicht überbaute Flächen sind während der Baumaßnahme Bodenverdichtungen, verursacht z.B.
durch häufiges Befahren, auf das unabdingbare Maß zu beschränken, ggf. sollten mechanische und/
oder pflanzenbauliche Lockerungsmaßnahmen von Tiefwurzlern wie z.B. Lupine, Luzerne, Phacelia
und Ölrettich) durchgeführt werden.
Oberflächenbefestigungen sollten dort, wo nicht die Gefahr des Eintrags von Schadstoffen
abgestellter Materialien (Fahrzeuge, etc.) in den Untergrund besteht, möglichst durchlässig gestaltet
werden.

5. Artenschutz
Im Planungsgebiet ist das Vorkommen streng geschützter Tierarten (insbesondere europäische
Vogelarten) nicht gänzlich auszuschließen. Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44
BNatSchG sind insbesondere bei Rodungsarbeiten im Plangebiet zu beachten. Gegebenenfalls
werden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im Sinne von § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG erforderlich.
Für den Fall, dass Baumfällarbeiten im Zeitraum zwischen dem 28.02 und 01.10. eines Jahres
durchgeführt werden, ist eine Kontrolle hinsichtlich möglicherweise vorhandener Nistplätze von
Brutvögeln vorzunehmen.

6. Belange des Denkmalschutzes
Sollten bei Durchführung der vorgesehenen Arbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt
werden, sind diese umgehend dem Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart -
oder der Unteren Denkmalschutzbehörde im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis zu melden. Die
Fundstelle ist vier Werktage nach der Anzeige unberührt zu lassen, wenn nicht das
Regierungspräsidium einer Verkürzung dieser Frist zustimmt (§ 20, 1. DSchG).
Gegebenenfalls vorhandene Kleindenkmale (z. B. historische Wegweiser, Bildstöcke usw.) sind
unverändert an ihrem Standort zu belassen. Sollte eine Veränderung unabweisbar erscheinen, ist
diese nur im Benehmen mit dem zuständigen Landesdenkmalamt vorzunehmen. Auf die
Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes über Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird
hingewiesen.

7. Pflanzliste
Für Bepflanzungen sind folgende Arten zu verwenden:

Bäume:
Traubeneiche Quercus petrae
Rotbuche Fagus sylvatica
Hainbuche Carpinus betulus
Vogelkirsche Prunus avium
Feldahorn Acer campestre
Stieleiche Quercus robur
Gemeine Esche Fraxinus excelsior
Mispel Cotoneaster
Walnuß Juglans regia

  Apfel Malus
Birne Pyrus
Zwetschge Crataegus
Kirsche Prunus
Weide Salix
Silberpappel Populus alba nivea
Speierling Sorbus domestica
Bergahorn Acerpseudoplatanus
Traubenkirsche Prunus padus

BauNVO:      Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl.

BauGB:         Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),

PlanZV:         Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Art. 3 des Gesetzes
vom 14.06.2021 (BGBl I S. 1802) geändert worden ist.

I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI 2023 I Nr. 176)

GemO:          § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581,
ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.04.2021 (GBl. S. 1802)

Sträucher:
Schlehe Prunus spinosa
Haselnuß Corylus avellana
Weißdorn Crataegus laevitaga
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Gemeiner Liguster Lingustrum vulgare
Pfaffenhütchen Euonymus arten
Zitterpappel Populus tremula
Buchs Buxus
Heckenrose Rosa camina
Brombeeere Rubus

8. Schutz vor Vogelschlag
Zur Vermeidung von Vogelschlag und damit der Tötung von artenschutzrechtlichen geschützten 

Tierarten ist für Glasflächen und -fassaden mit einer Größe von mehr als 3 m² eine kleinteiligere 

Gliederung vorzunehmen bzw. nur die Verwendung von Vogelschutzglas mit hochwirksamen 

Mustern/Grafiken zulässig.

9. Wasserhaushaltsbilanz
Es wird hingewiesen, dass eine ausgeglichene Wasserhaushaltsbilanz anzustreben ist. Damit sollen

dem ursprünglichen unbebauten Zustand möglichst nahekommende Abfluss-, Verdunstungs- und

Versickerungswerte von Niederschlagswasser angestrebt werden (z. B. Versickerungsmulden, 

Gründächer usw.). Mit einer naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung kann der Hitze und der

Trockenheit besser vorgebeugt werden.

Entsprechend sollten begrünte Dachflächen in Betracht gezogen werden. Eine mögliche Versickerung

von unverschmutztem Regenwasser über die angrenzende Grünfläche ist zu prüfen bzw. gemäß den

rechtlichen Bestimmungen umzusetzen.

Verwiesen wird auf die Vorgabe, dass die Versickerung von Niederschlagswasser in einem 

Gewerbegebiet/Sondergebiet eine Genehmigung der Unteren Wasserbehörde erfordert.

A. Örtliche Bauvorschriften
9. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen
9.1 Dachform: Zulässig sind Satteldach, Pultdach und Flachdach. Die maximale Dachneigung wird auf 35

Grad begrenzt.
9.2 Dachdeckung: Für die Dachdeckung sind blendfreie Materialien zu verwenden, Flachdächer sind zu

begrünen. Für flachgeneigte Pultdächer wird die Begrünung empfohlen. Sonnenkollektoren sind
zulässig

9.3 Fassadengestaltung: Unbeschichtete bzw. ungestrichene Metallfassaden sind unzulässig. Ebenfalls
unzulässig sind grellleuchtende Farbtöne. Dieses sind die RAL-Farben 1004-1007, 1016-1018,
1028-3003, 30013-3018, 3027-4005, 5012 sowie 5015-5022.
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3. ÄNDERUNG

A.                    Verfahren

I. Der Gemeinderat hat gemäß § 2 (1) BauGB am 20.03.2024 die
Aufstellung der Bebauungsplanänderung auf der Grundlage des
§ 13a BauGB beschlossen.
In der Sitzung vom 31.07.2024 wurde dem Vorentwurf zugestimmt und
die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB sowie der Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB beschlossen.
Die öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses sowie die
öffentliche Auslegung erfolgte am 04.10.2024.

II. Die Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer Auslegung erfolgte im
Zeitraum vom 09.10.2024 bis 11.11.2024.

III.         Nach Anhörung der Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom
09.10.2024 und der Öffentlichkeitsbeteiligung hat der Gemeinderat am
18.12.2024  eine Abwägung über die im Zuge dieser Verfahrensschritte
eingegangenen Stellungnahmen vorgenommen und die Bebauungsplan-

            Änderung gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.

             Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes mit den hierzu ergangenen
             Beschlüssen des Gemeinderates übereinstimmt.

             Er ist unter Beachtung der Verfahrensvorschriften zustandegekommen
             und wird hiermit ausgefertigt.

 Rauenberg, 19.12.2024

             ..................................................
             Christiane Hütt-Berger, stellvertretende Bürgermeisterin

IV.         Durch die ortsübliche Bekanntmachung am 22.01.2025 ist die
 3. Änderung des Bebauungsplans am Tage der Veröffentlichung in Kraft
 getreten.

18.12.2024

                      zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I. Nr. 394)

Planverfasser der 2. Änderung vom 14.11.2018:

Legende der 3.Änderung
A.   Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (1-7) BauGB)
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